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Anlage zur SV IX/494weitere Stellungnahme mit Beschlussvorschlag





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 27.03.2017 bzgl. 

der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Am Spielberg“ im Ortsteil 

Darfeld 

 

zur SV IX/494 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

Der Hinweis auf die im Plangebiet des Bebauungsplanes „Am Spielberg” befindliche Altlast 

wird zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung, die Kennzeichnung der Altlastenfläche auf weitere, über die im 

Bebauungsplan bereits gekennzeichneten Flächen hinausgehende, Flurstücke 

auszudehnen, wird nicht gefolgt. Im Bebauungsplan können nach den Regelungen des 

Baugesetzbuches Kennzeichnungen nur innerhalb der Grenzen des jeweiligen Plangebietes 

getroffen werden. Räumlich darüber hinausgehend sind Kennzeichnungen daher schon aus 

formalen Gründen nicht möglich. 

 

Der Hinweis des Aufgabenbereiches Grundwasser, dass die Errichtung von 

Eigenwasserversorgungsanlagen oder auch die Nutzung von Erdwärme in wasserrechtlicher 

Hinsicht mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Coesfeld abzustimmen ist, wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Anregung wird nicht berücksichtigt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 


